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RS OGH 1977/9/13 4Ob105/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1977

Norm

ZPO §503 A

ZPO §503 D

Rechtssatz

Abgesehen von Nichtigkeitsgründen hat der OGH einen geltend gemachten Revisionsgrund nur dann sachlich zu

überprüfen, wenn der den Revisionsgrund angeblich bildende Umstand hinreichend klar ausgeführt wird (hier:

Vorwurf der Aktenwidrigkeit ohne die betreffenden Tatsachenfeststellungen anzuführen).
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